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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 
• Gründe und Ziele des Vorschlags 
Das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und 
Zusammenarbeit (im Folgenden „Globalabkommen“) wurde am 8. Dezember 1997 
unterzeichnet und trat am 1. Oktober 2000 in Kraft.  

Der beigefügte Vorschlag ist der Rechtsakt für den Abschluss des Dritten Zusatzprotokolls 
zum Globalabkommen (im Folgenden „Protokoll“) anlässlich des Beitritts der Republik 
Kroatien zur Europäischen Union. 

Nach Artikel 6 Absatz 2 der Akte über den Beitritt der Republik Kroatien verpflichtet sich 
Kroatien, allen bestehenden Übereinkünften mit Drittländern beizutreten, die von der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten unterzeichnet oder geschlossen wurden. 
Sofern in einzelnen Übereinkünften nichts anderes festgelegt ist, tritt Kroatien diesen bereits 
bestehenden Übereinkünften auf der Grundlage von Protokollen bei, die der Rat einstimmig 
im Namen der Mitgliedstaaten mit dem betreffenden Drittstaat schließt. 

Am 14. September 20121 ermächtigte der Rat die Kommission, mit den betreffenden 
Drittstaaten Verhandlungen über den Abschluss der entsprechenden Protokolle aufzunehmen. 
Die Verhandlungen mit Mexiko wurden erfolgreich abgeschlossen. Mit dem vorgeschlagenen 
Protokoll wird die Republik Kroatien als Vertragspartei in das Globalabkommen EU-Mexiko 
aufgenommen. Der Wortlaut des Globalabkommens und der Schlussakte in kroatischer 
Sprache wird unter den gleichen Voraussetzungen verbindlich wie die anderen 
Sprachfassungen des Abkommens. 

Das Protokoll wird am ersten Tag des Monats in Kraft treten, der auf den Tag folgt, an dem 
die Vertragsparteien einander den Abschluss der entsprechenden internen Verfahren 
notifiziert haben. Bis zum Abschluss der Verfahren für sein Inkrafttreten wird das Protokoll 
vorläufig angewandt. 

Die Kommission empfiehlt dem Rat die Annahme des beigefügten Beschlusses des Rates 
über den Abschluss – im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten – eines 
Dritten Zusatzprotokolls zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits anlässlich 
des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union. 

                                                 
1 Beschluss des Rates über die Ermächtigung – im Hinblick auf den Beitritt der Republik Kroatien zur 

Europäischen Union – zur Aufnahme von Verhandlungen über die Anpassung von Übereinkünften, die 
zwischen der Europäischen Union beziehungsweise zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationalen 
Organisationen unterzeichnet oder geschlossen wurden (Ratsdokument 13351/12 LIMITED). 
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2017/0319 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den Abschluss – im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten – 
eines Dritten Zusatzprotokolls zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, 

politische Koordinierung und Zusammenarbeit  
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den 

Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits 
 anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 207 und Artikel 211 in Verbindung mit Artikel 218 
Absatz 6 Buchstabe a, 

gestützt auf die Akte über den Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits (im Folgenden 
„Globalabkommen“) wurde am 8. Dezember 1997 unterzeichnet und trat am 1. 
Oktober 2000 in Kraft. 

(2) Nach Artikel 6 Absatz 2 der Akte über den Beitritt der Republik Kroatien verpflichtet 
sich Kroatien, allen bestehenden Übereinkünften mit Drittländern beizutreten, die von 
der Union und ihren Mitgliedstaaten unterzeichnet oder geschlossen wurden. Sofern in 
einzelnen Übereinkünften nichts anderes festgelegt ist, tritt die Republik Kroatien 
diesen bereits bestehenden Übereinkünften auf der Grundlage von Protokollen bei, die 
zwischen dem Rat, der einstimmig im Namen der Mitgliedstaaten handelt, und dem 
betreffenden Drittland geschlossen werden.  

(3) Am 14. September 2012 ermächtigte der Rat die Kommission, mit den betreffenden 
Drittstaaten Verhandlungen über den Abschluss der entsprechenden Protokolle 
aufzunehmen.  

(4) Die Verhandlungen mit den Vereinigten Mexikanischen Staaten über ein Drittes 
Protokoll zum Globalen Abkommen anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur 
Europäischen Union wurden erfolgreich abgeschlossen – 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 
Der Rat genehmigt hiermit im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten das 
Dritte Zusatzprotokoll zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Mexikanischen Staaten andererseits anlässlich 
des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union2. 

Artikel 2 
Im Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 des Dritten Zusatzprotokolls tritt das Dritte 
Zusatzprotokoll am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die 
Vertragsparteien einander den Abschluss der hierfür erforderlichen internen Verfahren 
notifiziert haben. 

Artikel 3 
Der Rat ermächtigte seinen Präsidenten, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist (sind), die 
Notifizierung gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Dritten Zusatzprotokolls vorzunehmen. 

Artikel 4 
Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 5 
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 

                                                 
2 Der Wortlaut des Protokolls wurde im Amtsblatt der Europäischen Union ABl. L … zusammen mit 

dem Beschluss über seine Unterzeichnung veröffentlicht. 
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